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Anlage zum Bescheid

für 2012 zur

Körperschaftsteuer

Die Steuerpflicht erstreckt sich ausschließlich auf den von der Körperschaft unterhaltenen (ein
heitlichen) steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Ubrigen ist die Körperschaft
nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit, weil sie ausschließlich und
unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der § 51 ff. A0 dient.

Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen

Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke:
— Förderung von Wissenschaft und Forschung
— Förderung der Volks— und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe

Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 7 A0.

Behandlung der Spenden

— Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
=_ werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ( § 50 Abs. 1 EStDV
— auszustellen.

Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im Internet
unter https.//www.formulare—bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung. Weitere Hinweise,
die bei der Verwendung der Muster zu beachten sind, entnehmen Sie bitte dem BMF—Schreiben

— vom 30. August 2012 — IV C 4 — S 2223/07/0018 : 005, 2012/0306063 — BStB1 1 5. 884.

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder wer
2 veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuer—

begünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer ( lOb Abs. 4 EStG,
§ 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). Dabei wird die entQangene Einkommensteuer oder Körperschaft—

2 steuer mit 30 %‚ die entangene Gewerbesteuer pauschal mit 15 % der Spende angesetzt.
. In der Zuwendungsbestätigung ist auch das Datum des letzten Körperschaftsteuerbescheides oder

Freistellungsbescheides anzugeben. Das Finanzamt des Zuwendenden geht von der Unrichtigkeit
der Zuwendungsbestätigung aus, wenn das an9eebene Datum des Bescheides länger als 5 Jahre
seit dem Tag der Ausstellung der Zuwendungsbestatigung zurückliegt.

Hinweis zum Kapitalertragsteuerabzug

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2015 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital
ertragsteuerabzuq nach § 44a Abs. 4 und 7 EStG die Vorlage dieser Anlage zum Körperschaftsteuer—
bescheid oder die uberlassung einer beglaubigten Kopie dieser Anlage aus. Die Vorlage der Anlage
ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den
die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

: Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
o § 44b Abs. 6 EStG durch das Depot führende Kredit— oder Finanzdienstleistungsinstitut.

( Anmerkungen

Mit den vorstehenden Hinweisen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen und gegebenenfalls zur
Behandlung der Mitgliedsbeiträge wird einer Entscheidung über die Steuerbefreiung der Körperschaft
für Jahre, die dem im Körperschaftsteuerbescheid bezeichneten Veranlagungszeitraum folgen, nicht
vorgegriffen.

Die Hinweise sollen Sie über die Rechtsauffassung des Finanzamts unterrichten. Sie sind nicht Be
standteil des Körperschaftsteuerbescheides und auch kein sonstiger Verwaltungsakt i. 5. des
§ 118 A0, so dass egen sie ein Rechtsbehelf nicht gegeben ist. Uber die Abziehbarkeit der
Zuwendungen entscheidet das für den Zuwendenden zuständige Finanzamt im Rahmen des Veranlagungs—
verfahrens (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofes vom 11. September 1956, BStB1 1956 III S. 309).

Die Vorschriften der Samrnlungsgesetze der Länder bleiben von der Anerkennung als steuerbegünstigte
Körperschaft unberührt.

***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****
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